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Mitglieder-Info Nr. 39/2013 

 
Bericht über die Reha-Empfehlungen der Pflegekassen  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Förderung des Ziels „Rehabilitation vor Pflege“ hat das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz 
die sogenannten Reha-Empfehlung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 
(MDK) oder der beauftragten Gutachter zur medizinischen Rehabilitation eingeführt.  

Über die Erfahrungen mit der Umsetzung der Reha-Empfehlungen haben die Pflegekassen 
jährlich an den GKV-Spitzenverband gem. § 18a Abs. 2 SGB XI zu berichten. 

Der GKV-Spitzenverband bereitet nach § 18 Abs. 3 SGB XI die Daten auf, prüft sie auf Plau-
sibilität und leitet sie dem Bundesministerium für Gesundheit zu. 

Zur Vorbereitung seines Berichtet bittet der GKV-Spitzenverband mit dem als Anlage 1  beige-
fügten Schreiben vom 12.08.2013 die Reha-Träger um die Zuleitung verschiedener Zahlen. 
Das vom GKV-Spitzenverband gewählte Verfahren geht mit Blick auf die Sozialhilfe – und die 
Jugendhilfeträger fehl – und ist zudem unverhältnismäßig aufwendig.  

Mit dem als Anlage 2  beigefügten gemeinsamen Schreiben vom 28.10.2013 an den GKV-
Spitzenverband sowie das Bundesgesundheitsministerium bereiten der Deutsche Landkreis-
tag, der Deutsche Städtetag und die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der 
Sozialhilfe (BAGüS) die Kritikpunkte im Einzelnen auf.  

Die Geschäftsstelle empfiehlt, von einer Teilnahme an der Erhebung derzeit abzusehen. Über 
den Fortgang werden Sie unterrichtet.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
gez.: 
Matthias Krömer 

 

 

 

Geschäftsstelle  

 
 

  
An die 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
 
gemäß Verteiler 
 
 

BAGüS  
  

Bundesarbeitsgemeinschaft  
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 


